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Im Rahmen der Inkongruenzanfechtung ist die 

verfrühte Leistung im Ganzen zurück zu gewähren, 

nicht nur in Höhe des Nutzungsvorteils (Zwischen-

zinses).  

BGH, Urteil v. 14.11.2024 - IX ZR 13/24  

(Zur Entscheidung) 
l 

a) Das Interesse eines Insolvenzgläubigers, einen 

gegen den Insolvenzverwalter geltend gemachten 

Anspruch, die Herausgabe eines Gutachtens an die 

Insolvenzgläubiger zu unterlassen, abzuwehren, stellt 

auch dann nur ein rein wirtschaftliches und kein die 

Zulässigkeit der Nebenintervention begründendes 

rechtliches Interesse dar, wenn das Gutachten dazu 

dient, das Bestehen eines Anfechtungsanspruchs zu 

überprüfen.  

b) Ein Insolvenzgläubiger kann sich zur Begründung 

eines Interventionsinteresses nicht auf das Recht der 

Gläubigerversammlung auf Unterrichtung durch den 

Insolvenzverwalter stützen.   

BGH, Beschluss v. 5.12.2024 - IX ZB 42/23 

(Zur Entscheidung) 
l 

Verfolgt der Insolvenzverwalter einen von einem 

Insolvenzgläubiger erhobenen Anfechtungsanspruch 

für Rechtshandlungen, die außerhalb der 

Anfechtungsfristen der Anfechtungstatbestände der 

Insolvenzordnung liegen, kann er einen auf 

Anfechtungstatbestände nach dem Anfechtungs-

gesetz gestützten Anfechtungsanspruch nur 

erfolgreich durchsetzen, wenn zugunsten des 

Insolvenzgläubigers ein vollstreckbarer Schuldtitel 

vorliegt. In einem solchen Fall kann der Anfechtungs-

gegner sich gegenüber dem Insolvenzverwalter in 

gleicher Weise mit Einwendungen gegen den Schuld-

titel verteidigen wie gegenüber dem anfechtenden 

Gläubiger.  

BGH, Urteil v. 5.12.2024 - IX ZR 42/24 

(Zur Entscheidung) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Der Anspruch auf Erstattung der Kosten des 

Zwangsvollstreckungsverfahrens entsteht zur Gänze 

bereits mit der Einleitung des Verfahrens; auf den 

jeweiligen Entstehungszeitpunkt der angefallenen 

Gebühren kommt es nicht an.  

Der Ausschluss von Kostenerstattungsansprüchen im 

Zusammenhang mit einem Schuldenbereinigungs-

plan erfasst auch prozessuale Kostenerstattungs-

ansprüche.  

BGH, Beschluss v. 12.12.2024 - IX ZB 4/24 

(Zur Entscheidung) 
 

Der Anfechtungsgegner kann im Anfechtungsprozess 

nicht einwenden, die Insolvenzmasse reiche deshalb 

im eröffneten Verfahren aus, um alle Gläubiger-

ansprüche zu befriedigen, weil die Feststellung einer 

Forderung zur Tabelle zu Unrecht erfolgt sei.  

BGH, Urteil v. 19.12.2024 - IX ZR 120/23  

(Zur Entscheidung) 
 

Melden sowohl der Zedent als auch der Zessionar 

dieselbe Forderung zur Tabelle an, ist eine auf eine 

erst nach dem Prüfungstermin erfolgte Rückab-

tretung der Forderung durch den Zessionar gestützte 

Feststellungsklage des Zedenten unzulässig, wenn 

dieser die abgetretene Forderung lediglich im eigenen 

Namen als eigene Forderung zur Tabelle angemeldet 

hat und hinsichtlich der Rückabtretung kein erneuter 

Prüfungstermin durchgeführt worden ist.   

BGH, Urteil v. 19.12.2024 - IX ZR 114/23  

(Zur Entscheidung) 
 

Ein Ersatzgegenstand, den der Alleinerbe bei einer 

zwischen Annahme der Erbschaft und Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens vorgenommenen Veräußerung 

eines zum Nachlass gehörenden Gegenstands 

erwirbt, tritt nicht im Wege der dinglichen Surrogation 

an die Stelle des Nachlassgegenstands.  

Ein aus der Veräußerung eines Nachlassgegenstands 

erlangter Erlös ist dem Nachlass und damit der 

Nachlassinsolvenzmasse jedenfalls dann zuzu-

rechnen, wenn der Alleinerbe den Erlös dergestalt 

strikt von seinem Eigenvermögen trennt, dass dieser 

BGH - Rechtsprechung 
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damit einem Sondervermögen gleichsteht, und das 

Rechtsgeschäft nach den objektiven Umständen 

erkennbar der Verwaltung des Nachlasses dient.  

BGH, Urteil vom 19.12.2024 - IX ZR 119/23 

(Zur Entscheidung) 
 

Erbringt der Schuldner eine inkongruente Deckung im 

zweiten oder dritten Monat vor dem Antrag auf 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens, ist auch die in 

inkongruenter Weise befriedigte Forderung bei der 

Prüfung zu berücksichtigen, ob der Schuldner im 

Zeitpunkt der angefochtenen Rechtshandlung 

objektiv zahlungsunfähig war.  

BGH, Urteil v. 9.1.2025 - IX ZR 41/23 

(Zur Entscheidung) 
 

Ansprüche des Schuldners auf Auszahlung von im 

Rahmen eines Bestattungsvorsorge-Treuhandver-

trags verwahrter Gelder sind grundsätzlich pfändbar 

und gehören zur Insolvenzmasse. Sie stehen weder 

nur bedingt pfändbaren Bezügen noch Ansprüchen 

aus Lebensversicherungen gleich, die nur auf den 

Todesfall abgeschlossen sind und deren 

Versicherungssumme 5.400 € nicht übersteigt.  

BGH, Urteil v. 16.1.2025 - IX ZR 91/24  

(Zur Entscheidung) 
 

Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur 

Auslegung des Gemeinschaftsrechts gemäß Art. 267 

Abs. 1 Buchst. b, Abs. 3 des Vertrags über die Arbeits-

weise der Europäischen Union (AEUV) folgende 

Fragen vorgelegt:  

1. Ist Art. 13 der Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 des 

Rates vom 29. Mai 2000 über Insolvenzverfahren (ABl. 

EG L 160 S. 1 - EuInsVO aF) dahingehend auszulegen, 

dass sich die durch eine die Gesamtheit der 

Gläubiger benachteiligende Handlung begünstigte 

Person gegenüber einem Rückforderungsverlangen 

des Insolvenzverwalters auch dann auf die Wirkungen 

dieser Bestimmung berufen kann, wenn das Rück-

forderungsverlangen dazu dient, den nach dem 

anwendbaren Recht des Staates der Verfahrens-

eröffnung geltenden Nachrang (Art. 4 Abs. 2 Satz 2 

Buchst. i EuInsVO aF) durchzusetzen?  

2. Sofern Frage 1 bejaht wird:  

Ist Art. 13 EuInsVO aF dahingehend auszulegen, dass 

die Bestimmung auch gegenüber Anfechtungstat-

beständen gilt, welche dazu dienen, die von einem 

Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft gewährten 

Darlehen im Vorfeld der Insolvenz zur Sicherung der 

Kapitalausstattung der Gesellschaft dem haftenden 

Eigenkapital weitgehend gleichzustellen?  

3. Sofern Frage 2 bejaht wird: Ist Art. 13 EuInsVO aF 

dahingehend auszulegen, dass sich das auf ein von 

einem Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft der 

Gesellschaft gewährte Darlehen anwendbare Recht 

nach dem Gesellschaftsstatut richtet?  

4. Sofern Frage 3 verneint wird:  

Ist Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 

2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse 

anzuwendende Recht (ABl. EU L 177 S. 6 - Rom I-VO) 

für das nach Art. 13 Buchst. a EuInsVO aF zu 

bestimmende maßgebliche Recht anwendbar und 

dahingehend auszulegen, dass Eingriffsnormen auch 

in vertragsrechtlichen Regelungen in nationalen 

Insolvenzvorschriften - wie solchen über den Nach-

rang von Gesellschafterdarlehen und die Rechts-

folgen des Nachrangs - enthalten sein können?  

BGH, Beschluss v. 16.1.2025 - IX ZR 229/23 

(Zur Entscheidung) 
 

Schließt ein Gläubiger nach Eröffnung des Insolvenz-

verfahrens über das Vermögen des Luftfahrt-

unternehmens einen neuen Beförderungsvertrag ab, 

handelt es sich bei den Beförderungsansprüchen um 

Masseverbindlichkeiten, auch wenn der Flugpreis 

mittels eines Gutscheins bezahlt wird, den das 

Luftfahrtunternehmen anlässlich der Annullierung 

eines vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein 

Vermögen gebuchten und bezahlten Flugs dem 

Gläubiger ausgestellt hat.  

Annulliert das Luftfahrtunternehmen einen Flug, kann 

der Gläubiger auch dann die Erstattung des 

Flugpreises in Geld verlangen, wenn er den Flugpreis 

mittels eines Gutscheins bezahlt hat, den das 

Luftfahrtunternehmen anlässlich der früheren 

Annullierung eines vom Gläubiger vollständig 

bezahlten Flugs ausgestellt hat.  

BGH, Urteil v. 16.1.2025 - IX ZR 236/23  

(Zur Entscheidung) 
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Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird zur 

Auslegung des Gemeinschaftsrechts gemäß Art. 267 

Abs. 1 Buchst. b, Abs. 3 des Vertrags über die Arbeits-

weise der Europäischen Union (AEUV) folgende Frage 

vorgelegt:  

Ist Art. 6 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2015/848 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 

2015 über Insolvenzverfahren dahingehend auszu-

legen, dass er in Ansehung der Anerkennung 

ausländischer Insolvenzverfahren einen konklu-

denten Verzicht der Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union auf den Grundsatz der Staatenimmunität für 

Klagen enthält, mit denen der Insolvenzverwalter 

nach Maßgabe des anwendbaren Insolvenzrechts 

geltend macht, Rechtshandlungen gegenüber einem 

Mitgliedstaat seien anfechtbar, weil sie die 

Gesamtheit der Gläubiger benachteiligen?  

BGH, Beschluss v. 16.1.2025 - IX ZR 60/24 

(Zur Entscheidung) 
 

Ein vorläufig vollstreckbarer Titel über eine streitige 

Forderung ist bei der Beurteilung der Zahlungsun-

fähigkeit durch den Schuldner in Höhe des Nennwerts 

der titulierten Forderung zu berücksichtigen, wenn 

die Voraussetzungen für eine Vollstreckung aus dem 

Titel vorliegen und der Titelgläubiger die Vollstreckung 

eingeleitet hat.  

BGH, Urteil v. 23.1.2025 - IX ZR 229/22  

(Zur Entscheidung) 
 

Können nach den einem Anspruchsteller bekannten 

Umständen Aussonderungsansprüche oder Ersatz-

aussonderungsansprüche hinsichtlich bestimmter 

Forderungen bestehen, kann dieser vom Insolvenz-

verwalter Auskunft verlangen, wenn die weitere Frage, 

ob Ansprüche wirklich bestehen und gegebenenfalls 

in welchem Umfang, von Umständen abhängt, über 

die nur der Insolvenzverwalter Kenntnis hat und zu 

denen er die Auskunft unschwer, das heißt ohne 

unbillig belastet zu sein, zu geben vermag, während 

der Anspruchsteller über diese Umstände in 

entschuldbarer Weise im Ungewissen ist und er sich 

die notwendigen Kenntnisse nicht in zumutbarer 

Weise selbst beschaffen kann  

BGH, Urteil v. 6.2.2025 - IX ZR 181/23, Rn. 10 

(Zur Entscheidung) 
 

Tritt ein Leistungserbringer für Heil- und Hilfsmittel 

die ihm zustehenden Ansprüche gegen Kranken-

kassen an ein Rechenzentrum ab, ist die Abtretung 

jedenfalls dann nichtig, sofern der Leistungserbringer 

dem Rechenzentrum die Weiterabtretung dieser 

Forderungen ausdrücklich oder konkludent gestattet.  

BGH, Urteil v. 6.2.2025 - IX ZR 182/23 

(Zur Entscheidung) 
 

Der rechtskräftige Beschluss über die Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens ist vom Prozessgericht als gültig 

hinzunehmen, wenn ihm nicht ein offenkundiger, 

schwerer Fehler anhaftet, der zur Unwirksamkeit des 

Beschlusses führt.  

a) Kommt es infolge eines Ausscheidens des 

vorletzten Gesellschafters einer Personengesell-

schaft und einer dadurch bedingten liquidationslosen 

Vollbeendigung der Gesellschaft zu einem Übergang 

des Gesellschaftsvermögens auf den letzten Gesell-

schafter, ist ein Partikularinsolvenzverfahren über das 

Gesellschaftsvermögen möglich; Insolvenzschuldner 

ist der letzte Gesellschafter, auf den das Gesell-

schaftsvermögen übergegangen ist.  

b) Wird ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der 

unbemerkt bereits vollbeendeten Gesellschaft 

eröffnet, handelt es sich um ein von Anfang an 

wirksames Partikularinsolvenzverfahren über das 

Gesellschaftsvermögen in der Trägerschaft des 

verbliebenen Gesellschafters.  

BGH, Urteil v. 6.3.2025 - IX ZR 234/23 

(Zur Entscheidung) 

Rechtsprechung 

des BGH zum 

Insolvenzrecht  
am 21.7.202t mit  
RiBGH Dr. Volker Schultz 

AGV Seminar 
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